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DELMENHORST. Im Erbrecht
gibt es bekanntlich ein sehr
hohes Streitpotenzial. Dies
betrifft in erster Linie Strei-
tigkeiten unter den nahen
Angehörigen.

Seit einiger Zeit häufen
sich allerdings auch Fall-
konstellationen, in denen
Personen, meist ohne fami-
liäre Bindung zu den Betrof-
fenen versuchen, sich deren
Vermögen durch unrecht-
mäßige Verhaltensweisen
oder Manipulation anzu-
eignen.

In diesem Bereich ist be-
reits seit längerem ein
wachsendes Fallaufkom-
men zu verzeichnen. Die
Erbschaftsvermögen stei-
gen stetig. Der Umstand,
dass jährlich in Deutsch-
land Immobilien, Barver-
mögen, Edelmetalle oder
sonstige Wertanlagen im
Wert von mehreren hundert
Milliarden Euro vererbt
werden, übt häufig auch
einen besonderen Reiz auf
Personen aus, die nicht zum
Kreise der unter normalen
Umständen vorgesehenen
Erben gehören. Zum ande-
ren nimmt die soziale Isola-
tion immer weiter zu.

Diese zumeist außenste-
henden Personen nutzen
diesen Umstand gezielt aus,
um sich als hilfsbereite Be-
zugsperson der älteren
Menschen zu positionieren.
Häufig haben ältere Men-
schen wenig Kontakte und
neigen aufgrund ihrer Ein-
samkeit dazu besonders
schnell Vertrauen zu Perso-
nen zu fassen, die es ver-

meintlich gut mit ihnen
meinen. Dabei wird oft ver-
sucht, den Kontakt zur Fa-
milie der Betroffenen so
schnell wie möglich zu
unterbinden, indem die An-
gehörigen gezielt diskredi-
tiert werden. Durch die ak-
tuelle Pandemiesituation
und die diesbezüglichen
Kontaktbeschränkungen in
der Vergangenheit fällt es
den Akteuren noch leichter,
dieses Ziel zu erreichen.
Wenn Angehörige und na-
hestehende Personen die
Entwicklung bemerken, ist
es oft schon zu spät und der
Schaden ist bereits entstan-
den.

Diese Fälle der sogenann-
ten Erbschleicherei bringen
eine Vielzahl an schwerwie-
genden erbrechtlichen Pro-
blemen mit sich.

Auch wenn der Straftat-
bestand der Erbschleicherei
nicht existiert, werden
durch das unredliche Ver-
halten oft Straftatbestände
des Betruges (§ 263 StGB),
Urkundenfälschung (§ 267
StGB) bzw. Urkundenunter-
drückung (§ 274 StGB), mit-
telbarer Falschbeurkun-
dung (§ 271 StGB), Untreue
(§ 266 StGB) oder der fal-
schen Versicherung an Ei-
des statt (§ 156 StGB) ver-
wirklicht.

Die Verwirklichung von
Straftatbeständen durch
manipulatives, täuschen-
des oder drohendes Einwir-
ken auf die Betroffenen bei
der Errichtung von Testa-
menten muss allerdings be-
wiesen werden. Hier liegt
das wesentliche Problem,
weil der Sachverhalt in der

Regel erst nach dem Tod
aufgeklärt werden kann.
Grundsätzlich gilt die soge-
nannte Testierfreiheit, so-
fern die betroffene Person
testierfähig ist. Eine Testier-
unfähigkeit ist grundsätz-
lich bei Personen unter 16
Jahren und bei Personen ge-
gebenen, die gemäß § 2229
Abs. 4 BGB nicht in der Lage
sind eine abgegebene Wil-
lenserklärung einzusehen
und nach dieser Einsicht zu
handeln.

Dergestalt kann ein Erb-
lasser grundsätzlich in sei-
nem Testament seinen
freien Willen zum Ausdruck
bringen, wer erben soll. Le-
diglich durch etwa vorher
errichtete gemeinschaftli-
che Testamente oder erb-
vertragliche Regelungen
und deren Bindungswir-
kungen kann die Testierfrei-
heit beschränkt werden.
Darüber hinaus schränken
auch gesetzliche Verbote
wie zum Beispiel das Heim-
gesetz, in welchem unter-
sagt ist, dass Bedienstete
von Alten- oder Pflegehei-
men im Testament eines
Bewohners bedacht werden
dürfen, die Testierfreiheit
ein.

Wenn ein begünstigendes
Testament vorliegt, wird in
aller Regel zunächst von der
Wirksamkeit ausgegangen.
Nach dem Ableben sind
Umstände, die für eine ma-
nipulative Einflussnahme,
eine vorliegende Testierun-
fähigkeit oder andere Um-
stände, die zur Unwirksam-
keit führen, von den Fami-
lienangehörigen oder den
eigentlich begünstigten
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VON ECKHARD LÜLLMANN Personen vorzutragen und
im streitigen Fall auch zu
beweisen.

Dazu sind die entspre-
chenden Tatsachen in eini-
gen Fällen unter entspre-
chender Anfechtungserklä-
rung des betroffenen Testa-
ments gegenüber dem
Nachlassgericht zu erklä-
ren. Auch mit einer Erben-
feststellungsklage kann das
unwirksame Testament an-
gegriffen werden.

Dieses Vorgehen ist in der
Praxis in der Regel oft
schwierig und mit nicht un-
erheblichen Kosten verbun-
den.

Wenn sich der entspre-
chende Nachweis nicht
mehr führen lässt, können
Betroffene lediglich noch
mit Pflichtteilsansprüchen
den Schaden begrenzen,
sofern die Betroffenen zu
dem Kreis der Pflichtteils-
berechtigten gehören.
Pflichtteilsberechtigt sind
Erben 1. Ordnung, d.h. die
Abkömmlinge des Erblas-
sers sowie dessen Ehegatte
oder Partner nach dem
Partnerschaftsgesetz oder
dessen Eltern.

Für die betroffenen Per-
sonen, sowohl für die Erb-
lasser als auch für die Ange-
hörigen, ist eine derartige
Situation extrem belastend
und regelmäßig mit einem
erheblichen Schaden ver-
bunden. Zudem ist ein er-
folgreiches Vorgehen im
Nachhinein keinesfalls ga-
rantiert.
Fortsetzung dieses Artikels
von Rechtsanwalt Eckhard
Lüllmann auf der nächsten
Seite

Eckhard Lüllmann ist Fachanwalt für Erbrecht und für Sozialrecht. FOTO: DIETER FREESE


